
Zeitschrift en- 188 mm breit x 266 mm hoch
format

Satzspiegel 155 mm breit x 220 mm hoch
  2 Spalten je 75 mm breit

Anzeigenformate und Grundpreise: 
           
Format  Breite x Höhe sw-Preis      4c-Preis
1/1 Seite  155 x 220 mm  € 480,–        € 960,–
2/3 Seite  155 x 147 mm  € 330,–        € 660,–
1/2 Seite  155 x 110 mm  € 260,–        € 520,–  
  75 x 220 mm  € 260,–        € 520,–
1/3 Seite  155 x 73 mm  € 170,–        € 340,–
  52 x 220 mm  € 170,–        € 340,–
1/4 Seite  155 x 55 mm  € 150,–        € 300,–  
  75 x 110 mm  € 150,–        € 300,–
1/8 Seite  155 x 27,5 mm    € 80,–        € 160,–
  75 x 55 mm    € 80,–        € 160,–

Verlag    AULA-Verlag GmbH
   Industriepark 3
   56291 Wiebelsheim 
Telefon   0 67 66 / 903-141
Telefax   0 67 66 / 903-341
Internet   www.vogelwelt.com

Erscheinungsweise 4 Ausgaben jährlich 

Anzeigenschluss  30 Tage vor Erscheinen

Zahlungs-  Innerhalb von 14 Tagen ab
bedingungen  Rechnungsdatum ohne Abzug

Zahlungs-  Postbank Franfurt/Main 
möglichkeiten  Kto.-Nr. 663 150 606

 BLZ 500 100 60
 BIC-Nr. PBNKDEFF
 IBAN-Nr. DE36 5001 0060 0663 1506 06

Beilagen   € 150,– je Tausend bis 25 g  
   € 180,– je Tausend bis 50 g 

 zuzüglich Postgebühr
 Höchstformat: 261 x 183 mm

Beiheft er           1 Doppelblatt = 4 Seiten
   € 640, –, Beschnittzugabe 

 an allen Außenkanten je 3 mm

Druckverfahren  Offset

Druckunterlagen  Nur PC- oder MAC-Dateien,  
   keine Filme. Durch uns zu fertigende 

Druck da ten werden zu unseren Ei gen -
ko sten wei ter be rechnet.

Anzeigenpreisliste Nr. 9
Gültig ab 1. Januar 2008 · Auflage: 2.500

1/4 Seite 
hoch
75 x 110 mm
S/W € 150,–
4c € 300,–

1/2 Seite
quer
155 x 110 mm
S/W € 260,–
4c € 520,–

1/8 Seite 
quer
155 x 27 mm
S/W € 80,–
4c € 160,–

1/4 Seite 
quer
155 x 55 mm
S/W € 150,–
4c € 300,–

1/3 Seite 
quer
155 x 73 mm
S/W € 170,–
4c € 340,–

1/1 Seite
155 x 220 mm
S/W € 480,–
4c € 960,–

2/3 Seite 
quer
155 x 147 mm
S/W € 330,–
4c € 660,–

1/3 Seite 
hoch
52 x 220 mm
S/W € 170,–
4c € 340,–

Alle Preise gelten zzgl. der 
gesetzlichen Mehrwertsteuer.

1/2 Seite
hoch
75 x 220 mm
S/W € 260,–
4c € 520,–

1/8 Seite 
hoch
55 x 75 mm
S/W € 80,–
4c € 160,–

Anzeigenverwaltung JAFONA – Verwaltungs- und Mediaservice GmbH
   Raffeisenstraße 29, D-55471 Biebern
   Tel.: 06766/903251 · Fax: 06766/903320
   E-Mail: mediaservice@jafona.de

www.vogelwelt.com

Vorzugs-  3. Umschlagseite 4c € 1.100,– 
plätze  4. Umschlagseite 4c € 1.250,–  

Sonderfarbe:  Auf Anfrage.

Nachlässe Bei Abnahme innerhalb eines Jahres
  2-mal = 5 %
  4-mal = 10 %

Kombiangebote  mit der Zeitschrift „DER FALKE” und dem FALKE-
  Taschenkalender werden individuell erstellt.



1. „Anzeigenauftrag“ im Sinne der nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist der Ver trag über die 
Ver öf fent li chung einer oder mehrerer Anzeigen eines Werbungstreibenden oder son sti gen Inserenten in ei ner 
Druck schrift zum Zweck der Verbreitung.

2. Anzeigen sind im Zweifel zur Veröffentlichung innerhalb eines Jahres nach Ver trags ab schluß ab zu ru fen. Ist im 
Rah men eines Abschlusses das Recht zum Abruf einzelner Anzeigen ein ge räumt, so ist der Auftrag innerhalb 
eines Jahres seit Erscheinen der ersten Anzeige ab zu wic keln, sofern die erste Anzeige in ner halb der in Satz 1 
genannten Frist abgerufen und ver öf fent licht wird.

3. Bei Abschlüssen ist der Auftraggeber berechtigt, innerhalb der vereinbarten bzw. der Ziffer 2  ge nann ten Frist 
auch über die im Auftrag genannte Anzeigenmenge hinaus weitere Anzeigen abzurufen.

4. Wird ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt, die der Verlag nicht zu vertreten hat, so hat der Auf trag ge ber, un be -
scha det etwaiger weiterer Rechtspfl ichten, den Un ter schied zwischen dem ge währ ten und dem der tat säch li chen 
Abnahme entsprechenden Nachlass dem Verlag zu er stat ten. Die Erstattung entfällt, wenn die Nicht er fül lung auf 
höherer Gewalt in Risikobereich des Verlages beruht.

5. Bei der Errechnung der Abnahmemenge werden Text-Millimeterzeilen dem Preis ent spre chend in An zei gen-
Mil li me ter umgerechnet.

6. Aufträge für Anzeigen und Fremdbeilagen, die erklärtermaßen ausschließlich in be stimm ten Nummern, be stimm ten 
Ausgaben oder an bestimmten Plätzen der Druck schrift veröffentlicht werden sol len, müssen so recht zei tig beim 
Verlag eingehen, dass dem Auftraggeber noch vor Anzeigenschluss mitgeteilt werden kann, wenn der Auftrag 
auf diese Weise nicht auszuführen ist. Ru bri zier te Anzeigen werden in der je wei li gen Rubrik ab ge druckt, ohne 
dass dies der aus drück li chen Ver ein ba rung bedarf.

7. Textteil-Anzeigen sind Anzeigen, die mindestens drei Seiten an den Text und nicht an andere An zei gen an-
 gren zen. 

 Anzeigen, die aufgrund ihrer redaktionellen Gestaltung nicht als Anzeige erkennbar sind, werden als solche vom 
Verlag mit dem Wort „Anzeige“ deutlich kenntlich gemacht.

8. Der Verlag behält sich vor, Anzeigenaufträge - auch einzelne Abrufe im Rahmen eines Ab schlus ses - und 
Bei la gen auf trä ge wegen des Inhalts, der Herkunft oder der technischen Form nach ein heit li chen, sach lich 
ge recht fer tig ten Grund sät zen des Verlages abzulehnen, wenn deren In halt gegen Gesetze oder be hörd li che 
Be stim mun gen verstößt oder deren Veröffentlichung für den Verlag unzumutbar ist. Dies gilt auch für Aufträge, 
die bei Ge schäfts stel len, An nah me stel len oder Vertretern aufgegeben werden.

 Beilagenaufträge sind für den Verlag erst nach Vorlage eines  Musters der Beilage und deren Bil li gung bin dend. 
Bei la gen, die durch Format oder Aufmachung beim Leser den Eindruck eines Bestandteils der Zeitung oder 
Zeit schrift erwecken oder Fremdanzeigen enthalten, werden nicht angenommen. 

 Die Ablehnung eines Auftrages wird dem Auftraggeber unverzüglich mitgeteilt.

9. Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes und einwandfreier Druckunterlagen oder der Beilagen ist der 
Auf trag ge ber verantwortlich. Für erkennbar ungeeignete oder beschädigte Druck un ter la gen for dert der Verlag 
un ver züg lich Ersatz an.

 Der  Verlag gewährleistet die für den belegten Titel übliche Druckqualität im Rahmen der durch die Druck un ter la gen 
gegebenen Möglichkeiten.

10. Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unleserlichem, unrichtigem oder bei un voll stän di gem Ab druck 
der An zei ge Anspruch auf Zahlungsminderung oder eine einwandfreie Er satz an zei ge, aber nur in dem Ausmaß, 
in dem der Zweck der Anzeige beeinträchtigt wurde. Lässt der Verlag eine ihm hierfür ge stell te angemessene 
Frist ver strei chen oder ist die Ersatzanzeige er neut nicht einwandfrei, so hat der Auf trag ge ber das Recht auf 
Zah lungs min de rung oder Rück gän gig ma chung des Auftrages. Scha den er satz an sprü che aus positiver For de -
rungs ver let zung, Verschulden bei Vertragsabschluß und unerlaubter Handlung sind - auch bei telefonischer 
Auf trags er tei lung - ausgeschlossen. Scha den er satz an sprü che aus Unmöglichkeit der Leistung und Verzug sind 
be schränkt auf Ersatz des vor her seh ba ren Schadens und auf das für die be tref fen de Anzeige oder Beilage zu 
zahlende Entgelt. Dies gilt nicht für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit des Verlegers, seines gesetzlichen Ver tre -
ters und seines Erfüllungsgehilfen. Eine Haftung des Ver la ges für Schäden wegen des Fehlens zugesicherter 
Ei gen schaf ten bleibt unberührt.

 Im kaufmännischen Geschäftsverkehr haftet der Verlag darüber hinaus auch nicht für grobe Fahr läs sig keit von 
Er fül lungs ge hil fen; in den übrigen Fällen ist gegenüber Kaufl euten die Haftung für grobe Fahr läs sig keit dem 
Umfang nach auf den voraussehbaren Schaden bis zur Höhe des be tref fen den An zei gen ent gelts be schränkt.

 Reklamationen müssen - außer bei nicht of fen sicht li chen Mängeln - innerhalb von vier Wochen nach Eingang 
von Rechnung und Beleg geltend gemacht werden.

11. Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch geliefert. Der Auftraggeber trägt die Ver ant wor tung für 
die Rich tig keit der zurückgesandten Probeabzüge. Der Verlag berücksichtigt alle Feh ler kor rek tu ren, die ihm 
in ner halb der bei der Übersendung des Probeabzugs gesetzten Frist mit ge teilt werden.

12. Sind keine besonderen Größenvorschriften gegeben, so wird die nach Art der Anzeige übliche, tat säch li che 
Ab druck hö he den Berechnungen zugrunde gelegt.

13. Falls der Auftraggeber nicht Vorauszahlungen leistet, wird die Rechnung sofort, möglichst aber vierzehn Tage 
nach Veröffentlichung der Anzeige übersandt.

 Die Rechnung ist innerhalb der aus der Preisliste ersichtlichen vom Empfang der Rechnung an lau fen den Frist 
zu bezahlen, sofern nicht im einzelnen Fall eine andere Zah lungs frist oder Vor aus zah lung ver ein bart ist. Et wai ge 
Nach läs se für vorzeitige Zahlung werden nach der Preisliste gewährt.

14. Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Zinsen sowie die Einziehungskosten berechnet. Der Verlag kann bei 
Zah lungs ver zug die weitere Ausführung des laufenden Auftrages bis zur Be zah lung zu rück stel len und für die 
rest li chen Anzeigen Vorauszahlung verlangen. 

 Bei Vorliegen begründeter Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Auftraggebers ist der Verlag be rech tigt, auch 
wäh rend der Laufzeit eines Anzeigenabschlusses das Erscheinen weiterer Anzeigen ohne Rücksicht auf ein 
ur sprüng lich ver ein bar tes Zahlungsziel von der Vorauszahlung des Be tra ges und von dem Aus gleich of fen ste -
hen der Rech nungs be trä ge abhängig zu machen. 

15. Der Verlag liefert mit der Rechnung auf Wunsch einen Anzeigenbeleg. Je nach Art und Umfang des An zei gen -
auf tra ges werden Anzeigenausschnitte, Belegseiten oder vollständige Be leg num mern geliefert. Kann ein Beleg 
nicht mehr be schafft werden, so tritt an seine Stelle eine rechts ver bind li che Be schei ni gung des Verlages über 
die Ver öf fent li chung und Verbreitung der An zei ge.

16. Kosten für die Anfertigung bestellter Druckunterlagen und Zeichnungen sowie für vom Auf trag ge ber ge wünsch te 
oder zu vertretende Änderungen ursprünglich vereinbarter Ausführungen hat der Auftraggeber zu tragen.

17. Aus einer Aufl ageminderung kann bei einem Abschluss über mehrere Anzeigen ein Anspruch auf Preis min de rung 
hergeleitet werden, wenn im Gesamtdurchschnitt des mit der ersten Anzeige be gin nen den Insertionsjahres 
die in der Preisliste oder auf andere Weise genannte durch schnitt li che Aufl age oder - wenn eine Aufl age nicht 
genannt ist - die durchschnittlich verkaufte (bei Fach zeit schrif ten gegebenenfalls die durch schnitt lich tat säch lich 
verbreitete) Aufl age des ver gan ge nen Kalenderjahres unterschritten wird. Eine Aufl  a gen min de rung ist nur dann 
ein zur Preis min de rung berechtigter Mangel, wenn sie

 bei einer Aufl age bis zu 50.000 Exemplaren 20%
 bei einer Aufl age bis zu 100.000 Exemplaren 15%
 bei einer Aufl age bis zu  500.000 Exemplaren 10%
 bei einer Aufl age über 500.000 Exemplaren 5% beträgt.
 Darüber hinaus sind bei Abschlüssen Preisminderungsansprüche ausgeschlossen, wenn der Verlag dem Auf-

 trag ge ber von dem Absinken der Aufl age so rechtzeitig Kenntnis gegeben hat, dass die ser vor Er schei nen der 
Anzeige vom Vertrag zurücktreten konnte.

18. Bei Ziffernanzeigen wendet der Verlag für die Verwahrung und rechtzeitige Weitergabe der An ge bo te die Sorg falt 
eines ordentlichen Kaufmanns an. Einschreibebriefe und Eilbriefe auf Zif fern an zei gen werden nur auf dem nor-
malen Post weg weitergeleitet. Die Eingänge auf Zif fern an zei gen werden vier Wochen auf be wahrt. Zu schrif ten, 
die in dieser Frist nicht abgeholt sind, wer den vernichtet. Wertvolle Unterlagen sendet der Verlag zurück, ohne 
dazu verpfl ichtet zu sein. 

 Der Verlag behält sich im Interesse und zum Schutz des Auftraggebers das Recht vor, die eingehenden An ge -
bo te zur Ausschaltung von Missbrauch des Zifferndienstes zu Prüfzwecken zu öffnen. Zur Wei ter lei tung von 
ge schäft li chen Anpreisungen und Vermittlungsangeboten ist der Verlag nicht verpfl ichtet.

19. Druckunterlagen werden nur auf besondere Anforderungen an den Auftraggeber zurückgesandt. Die Pfl icht zur 
Auf be wah rung endet drei Monate nach Ablauf des Auftrages.

20. Erfüllungsort ist der Sitz des Verlages.
 Im Geschäftsverkehr mit Kaufl euten, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder bei öffentlich-recht li chen 

Son der ver mö gen ist bei Klagen Gerichtsstand der Sitz des Verlages. 
 Soweit Ansprüche des Verlages nicht im Mahnverfahren geltend gemacht wurden, bestimmt sich der Ge richts stand 

bei Nicht-Kaufl euten nach deren Wohnsitz.
 Ist der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt des Auftraggebers, auch bei Nicht-Kaufl euten, im Zeitpunkt der 

Kla ge er he bung unbekannt oder hat der Auftraggeber nach Vertragsabschluß seinen Wohnsitz oder ge wöhn li chen 
Auf ent halt aus dem Geltungsbereich des Gesetzes verlegt, ist als Gerichtsstand der Sitz des Verlages verein-
bart.

Allgemeine Geschäftsbedingungen für Anzeigen und Fremd bei la gen in Zeitungen und Zeit schrif ten

„Die Vogelwelt“ – eine überregionale Zeitschrift mit langer 
Tradition. Sie ist eine der ältesten ornithologischen Zeitschriften 
in Deutschland.

Durchgehend farbig erscheint „Die Vogelwelt“ 4-mal jährlich 
mit insgesamt ca. 360 Seiten und informiert über Arbeiten zu allen 
Bereichen der Ornithologie, mit den Schwerpunkten Avifaunistik, 
Brutbiologie und Populationsökologie. „Die Vogelwelt“ enthält 
weiterhin Arbeiten aus der Bioakustik, der Ethologie und Ökologie. 
Aktuelle kontroverse Themen werden in der Rubrik „Forum“ diskutiert.

„Die Vogelwelt“ wird herausgegeben von Dr. Martin Flade und Dr. 
Volker Dierschke in Zusammenarbeit mit dem Dachverband Deutscher 
Avifaunisten (DDA). Gleichzeitig ist „Die Vogelwelt“ das Verbands-
organ des DDA, in dem über 40 ornithologische Vereine und Verbände 
organisiert sind. Hier erhalten Sie die aktuellsten Informationen 
über die Aktivitäten des DDA und der einzelnen Mitgliedsverbände.

Nutzen Sie dieses Potenzial 
für Ihre Werbung!
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www.vogelwelt.com


